
         

 

 

 

Regel-Anmeldeverfahren mit Zweitwunsch für das Schuljahr 

2026 / 2027 für alle weiterführenden Schulen 

___________________________________________________________________________________ 

Wann kann ich mein Kind anmelden? 

Freitag, 20. Februar 2026, 

von 08.00 - 12.00 Uhr 
 

und 
 

Montag, 23. Februar 2026 

von 8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr 

sowie 

Dienstag, 24. Februar 2026 
 

bis 
 

Freitag, 27. Februar 2026, 

jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr  

 

Zeitlicher Ablauf des Anmeldeverfahrens: 

1. Im oben genannten Zeitraum finden die Anmeldungen an der Erstwunschschule statt. 

Darüber hinaus bieten die Schulen Termine nach Vereinbarung bis zum 19.3.2026 an. 

2. Nach dem 19.03.2026 werden die Zweitwünsche (soweit angegeben) ausgewertet, sofern 

die Erstwunschschule das Kind nicht aufnehmen konnte. Alle Anmeldungen werden 

automatisch von der Erstwunschschule an die Zweitwunschschule weitergeleitet und 

berücksichtigt, sofern die Schule noch freie Plätze hat. 

3. Danach werden die Anmeldungen aus Nachbargemeinden berücksichtigt, die unter den § 

46 VI SchulG fallen (Heimatstadt verfügt über dieselbe Schulform wie Iserlohn). Soweit 

Plätze an einer Iserlohner Schule frei sind, dürfen diese Kinder aufgenommen werden. 

4. Zuletzt werden die Ablehnungen versandt. Dies könnte folgende Personenkreise treffen: 
 

• Anmeldungen ohne Zweitwunsch, wenn die gewählte Erstwunschschule voll ist. 

• Kinder aus Nachbargemeinden, die über dieselbe Schulform verfügen und wenn die 

gewählte Schule in Iserlohn voll ist. 

• Anmeldungen mit Erst- und Zweitwunsch, wenn beide Wunschschulen voll sind. 
 

Diese Kinder haben die Möglichkeit, sich an einer Iserlohner Schule anzumelden, die noch 

über freie Plätze verfügt. Diese Information wird mit den Anmeldezahlen zeitgleich 

veröffentlicht. 

 

Wo kann ich mein Kind anmelden? 

 

In den Sekretariaten der jeweiligen Schule. 

Worauf muss ich bei der Anmeldung achten? 

• Sie können sich eine der Schulen aussuchen und zusätzlich einen Zweitwunsch äußern, solange 

es genug Plätze gibt. Diese Wahlmöglichkeit besteht nur zu Beginn der Sekundarstufe I.  

 



• Die Schulleitung entscheidet, ob Ihr Kind aufgenommen wird.  

 

Was Sie zur Anmeldung mitbringen müssen: 

1. Geburtsurkunde Ihres Kindes oder Familienstammbuch 

2. Nachweis für das alleinige Sorgerecht, falls nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist 

3. Halbjahreszeugnis der 4. Klasse im Original mit begründeter Empfehlung zur Wahl der Schulform 

4. Anmeldeschein plus Pflichtanlage „Zweitwunsch“ (bekommt Ihr Kind zusammen mit dem 

Halbjahreszeugnis)  

oder  

der Bescheid des Märkischen Kreises über einen Förderschwerpunkt Ihres Kindes, dieser gilt als 

Anmeldeschein 

 

Haben Sie Fragen? 

Fragen zur Anmeldung können bei jeder weiterführenden Schule und telefonisch im Bereich Schul- 

und Betreuungsmanagement, Frau Menke (Tel. 217-1853) gestellt werden. 

Weitere Informationen über die Iserlohner Schulen finden Sie auf der städtischen Homepage unter 

www.iserlohn.de/leben-in-iserlohn/schulen-bildung 

 

gez.  

Thomas Paul 

Schul- und Betreuungsmanagement 


